
Tatortarbeit

gen von Zeugen und des Täters selbst. 
Einlassungen des Täters zum Motiv 
seiner Tat sind gründlich zu über
prüfen, um der Gefahr zu entgehen, 
eine soziale Bewertung seiner Tat zu 
treffen, die nicht den tatsächlichen 
Gegebenheiten entspricht. Notwendig 
sind gezielte Ermittlungen zum T. im 
Arbeits- und Lebensbereich des Tä
ters. Dabei ist differenziert vor
zugehen und entsprechend dem je
weiligen Fall abzuwägen, welche Er
mittlungshandlung am effektivsten 
ist, um das T. zu ergründen. Verschie
dene kriminalistische Untersu
chungshandlungen (z. B. Tatortunter
suchung, Durchsuchung, -> Obser
vation) lassen im Ergebnis Rück
schlüsse auf das T. zu, ermöglichen 
dadurch die Einengung oder Bestim
mung des Verdächtigenkreises und 
können zur Feststellung des un
bekannten Täters beitragen. -> Ur
sachen und Bedingungen der Straftat

Tatort: Ort, an dem eine Straftat be
gangen wurde. Im unmittelbaren 
Handlungsbereich des Täters sind in 
der Regel die wesentlichsten ma
teriellen Widerspiegelungen, An
haltspunkte und Tatsachen zur Be
gründung des Verdachts einer Straf
tat vorhanden, die auch die —► Be
gehungsweise erkennen und straf
rechtliche Tatbestände ableiten las
sen. Der T. ist im -> ersten Angriff 
die wichtigste Quelle zur Suche und 
Sicherung von Spuren und Beweis
mitteln sowie auch ein entscheiden
der Ausgangspunkt für die gesamte 
Tatortarbeit, für die Planung und 
Durchführung der kriminalistischen 
Ermittlungs- und Untersuchungs
tätigkeit und die Beweisführung. Si
tuationsbedingt kann sich der T. auch 
mit auf die nähere Umgebung 
erstrecken und z. B. die unmittel
baren Zu- oder Abgangswege mit er
fassen. Wichtig ist die umsichtige ->

Tatortsicherung und gründliche Tat
ortuntersuchung.

Tatortarbeit: Gesamtheit aller ziel
gerichtet geführten erforderlichen 
kriminaltaktischen und -technischen 
Ermittlungs- und Untersuchungs
handlungen, die vom —► Tatort aus 
organisiert und durchgeführt werden 
und mit ihm und seiner Umgebung in 
Beziehung stehen.
Der Begriff „T.“ geht inhaltlich und 
territorial weiter als die Tatortunter
suchung. So sind z. B. Ermittlungen 
im -> Wahrnehmbarkeitsbereich des 
kriminalistisch relevanten Ereignis
ses zur Feststellung und Befragung 
von Zeugen, Ermittlungen entlang 
des Fährtenverlaufs usw. Bestand
teile der T. Insbesondere wird sie im 
Rahmen des -> ersten Angriffs, aber 
auch dort, wo der erste Angriff nicht 
in seiner typischen Form Anwendung 
findet (z. B. bei der Untersuchung von 
Finanzdelikten als Tatbereichsar
beit), zur Suche, Sicherung und Aus
wertung von -» Spuren und Sach- 
beweisen sowie Wahrnehmungen von 
Zeugen und anderen Personen durch
geführt, mit dem Ziel, das kriminali
stisch relevante Ereignis in diesem 
Stadium objektiv widerzuspiegeln, 
eine umfassende -> Beweisführung 
zu sichern und den Täter zu ermitteln. 
Sie braucht keine einmalige Maß
nahme zu sein, denn sie muß beim 
Vorliegen bestimmter Bedingungen 
(z. B. Bekanntwerden bisher un
bekannter bedeutsamer relevanter 
Informationen) wiederholt werden. 
Zur T. gehören eine Vielzahl sich ge
genseitig bedingender und oft gleich
zeitig nebeneinander durchzuführen
der Handlungen, wie —► TatortSiche
rung, -> Tatortbesichtigung, Tatort
untersuchung, alle vom Tatort aus
gehenden und mit ihm in Beziehung 
stehenden operativ taktischen Maß
nahmen (Ermittlungen im Wahr
nehmbarkeitsbereich, Befragung von
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